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ANTRAG 

auf pauschale Anrechnung von hochschulisch erworbenen Kompetenzen 

 

Daten Antragsteller*in 

Nachname, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Wohnort  

E-Mail-Adresse (freiwillig)  

Tel. Nr. (freiwillig)  

Anrechnung soll auf welchen Fachschul-
Bildungsgang erfolgen? 

 

 

Angaben zu den hochschulisch erworbenen Kompetenzen 

Name der Hochschule  

Name des Studiengangs  

Wurde das Studium erfolgreich abgeschlossen? ☐ ja       ☐ nein 

Anzahl der erworbenen Credits  

 

Als Nachweis der hochschulisch erworbenen Kompetenzen sind folgende Unterlagen 

beizufügen: 

☐ Transcript of Records (beglaubigte Kopie) 

☐ ggf. Urkunde & Prüfungszeugnis (beglaubigte Kopie) 

☐ Studiengangs-Beschreibung 

☐ ggf. Nachweis einschlägiger Praxiszeiten (Fachschule Sozialpädagogik) 

 

Ich beantrage die pauschale Anrechnung von hochschulisch erworbenen Kompetenzen auf 

den o. g. Fachschul-Bildungsgang. Mir ist bekannt, dass eine positive Anrechnungsentschei-

dung zu einer Verkürzung der Weiterbildungsdauer führt. Hierdurch ggf. entstehende Kompe-

tenz- und Wissenslücken sind von mir eigenverantwortlich aufzuholen. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Anrech-
nungsprüfung gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden. 

Ich versichere, die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 

   

Ort, Datum     Unterschrift 



CARL-SEVERING-BERUFSKOLLEG  
für Metall- und Elektrotechnik der Stadt Bielefeld  
Stand: 02/2024 

2 
 

Instituts-Stempel 

 
 

   

Ort, Datum     Unterschrift Schulleitung 

  

Entscheidung 

über den Antrag auf pauschale Anrechnung von hochschulisch erworbenen Kompetenzen 

Von der Fachschule auszufüllen! 

☐ Der pauschalen Anrechnung wird zugestimmt. 

Dem Studierenden werden folgende Schulhalbjahre der Weiterbildung erlassen: 

 

 

☐ Der pauschalen Anrechnung wird nicht zugestimmt. 

 

Begründung der Anrechnungsentscheidung: 
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ANTRAG – Wichtige Hinweise zur Antragstellung 

 Bei einer pauschalen Anrechnung von hochschulisch erworbenen Kompetenzen werden 
diese hinsichtlich ihrer Affinität zum Fachschul-Bildungsgang sowie der Anzahl an erwor-
benen Credits geprüft. Die Entscheidung über die Anrechnung liegt im Ermessen der 
Schulleitung. Stimmt diese einer pauschalen Anrechnung zu, so werden dem Studierenden 
ein oder mehrere Schulhalbjahre erlassen. Die Weiterbildung beginnt somit in einem höhe-
ren Schulhalbjahr. Dadurch ggf. entstehende Kompetenz- und Wissenslücken sind vom 
Studierenden eigenverantwortlich aufzuholen. Dem Studierenden wird empfohlen sich 
diesbezüglich mit der Bildungsgangleitung in Verbindung zu setzen. 

 In den Fachschul-Bildungsgängen „Sozialpädagogik“ und „Heilerziehungspflege“, in der 
Schulform mit Anerkennungsjahr, besteht zusätzlich die Möglichkeit sich einschlägige 
Praxiszeiten bis max. 50 % (6 Monate) des Anerkennungsjahres anrechnen zu lassen. Ein 
Nachweis über die Praxiszeiten ist dem Antrag beizulegen. Bei der praxisintegrierten 
Schulform ist der zusätzliche Nachweis einschlägiger Praxiserfahrung Voraussetzung für 
eine pauschale Anrechnung. Bei der praxisintegrierten Schulform sind für jedes anzurech-
nende Schulhalbjahr 200 Stunden einschlägige Praxiszeit nachzuweisen. 

 Der Antrag auf pauschale Anrechnung ist zusammen mit dem Aufnahmeantrag zum Fach-
schul-Bildungsgang einzureichen. Eine Antragstellung im Vorfeld ist nicht möglich. 

 Bitte geben Sie die Antragsunterlagen im Schulbüro ab. Beachten Sie, dass das Anrech-
nungsverfahren einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Den Anrechnungs-Bescheid erhal-
ten Sie nach Abschluss der Anrechnungsprüfung von der Schulleitung. 

 Bei einer pauschalen Anrechnung findet die Anrechnung unbenotet statt. 


